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A N F R A G E 

 

Anwendung des Artikels 235-bis des Kodex der örtlichen Körperschaften  

anlässlich der Gemeindewahlen vom November 2025 

 
Mit der Anfrage Nr. 145/XVII vom 17. Juli 2025 fragte man die Regionalregierung nach der 
Umsetzung des Urteils des Verfassungsgerichts Nr. 3/2025 und der Einführung des Artikels 235-bis 
in den Kodex der örtlichen Körperschaften. Dadurch wollte man für Wähler mit schwerer körperlicher 
Beeinträchtigung bzw. für zur Stimmabgabe am Domizil berechtigte Wähler die Möglichkeit 
vorsehen, Kandidatenlisten mit einer qualifizierten elektronischen Signatur mit einem gegenüber 
Dritten wirksamen Zeitstempel zu unterzeichnen.  

In seiner Antwort vom 14. August 2025 schrieb der für örtliche Körperschaften zuständige 
Regionalassessor unter anderem, dass die Regionalverwaltung nicht über Daten zur Anzahl der 
Wähler verfüge, die die neue Bestimmung betrifft, und dass trotz der Versendung eines 
Rundschreibens an die Gemeinden die tatsächliche Anwendung der Vorschrift von der Aktualisierung 
der Anleitungen und Wahlniederschriften sowie von der Organisation der erforderlichen 
Amtshandlungen durch die Gemeindeverwaltungen abhängig sei. 

Im November 2025 fanden in vier Gemeinden der Provinz Trient und in einer Gemeinde der 
Provinz Bozen außerordentliche Wahlen statt. Bei dieser Gelegenheit aktualisierten die Ämter der 
Region und der Gemeinden die Anleitungen und Formulare gemäß Artikel 235-bis. Dadurch wurde 
dieser Wahlgang zum ersten Testfall für die konkrete Anwendung der neuen Vorschrift. 
 
Dies vorausgeschickt,  
 

befragen die unterfertigten Regionalratsabgeordneten die Regionalregierung,  

um Folgendes zu erfahren: 

 
1. Verfügt die Regionalregierung über Daten, Analysen oder Rückmeldungen von den 

betroffenen Gemeinden, anhand derer sich nachvollziehen lässt, ob und inwieweit die 
regionale Bestimmung, dank derer Wähler mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen 
Kandidatenlisten digital unterzeichnen dürfen, bei den Kommunalwahlen im November 2025 
tatsächlich in Anspruch genommen wurde und welche praktischen Schwierigkeiten dabei 
gegebenenfalls aufgetreten sind? 

2. Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um eine angemessene Information der potentiell 
betroffenen Wähler in Bezug auf die neue digitale Unterschriftsmethode zu gewährleisten? 



 

Hat die Regionalregierung Rückmeldungen zur tatsächlichen Bekanntheit des Verfahrens in 
den fünf betroffenen Gemeinden erhalten? 

3. Haben die Gemeinden oder Wahlämter praktische, technische oder organisatorische 
Schwierigkeiten bei der Verwendung der qualifizierten elektronischen Signatur gemeldet? 
Möchte die Regionalregierung das Gesetz ändern oder die Anleitungen aktualisieren, um die 
Anwendung bei den nächsten Wahlen zu erleichtern? 

 
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 
 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 
          

Paul Köllensperger 
Maria Elisabeth Rieder 
Alex Ploner 
Franz Ploner 
 


